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I. Vorstandschaft
1. Vorsitzender: Kretsch, Roland
 Götzengasse 5
 91438 Bad Windsheim-Rüdisbron
 Tel.: 09846/977447
 roland-kretsch@t-online.de
2. Vorsitzender: Reichert, Erich
 Rütteldorf 12,   
 90556 Cadolzburg 
 Tel.: 0 91 03/76 53
 e_reichert@t-online.de
1. Schatzmeister: Dumproff, Heinrich M.
– Geschäftsstelle – Hans-Bornkessel-Str. 15
 90763 Fürth
 Tel.: 09 11/70 90 00
 Fax: 09 11/70 71 70
2. Schatzmeister: Pohl, Winfried
 Erbersgasse 5
 90556 Cadolzburg 
 Tel.: 0 91 03/84 24
 wm.pohl@gmx.de
1. Schriftführer: Adam, Gerhard
 Regelsbacher Str. 23
 90522 Oberasbach
 Tel.: 09 11/69 57 60 (priv.)
 Tel.: 09 11/44 06 69 (gesch.)
 Fax: 09 11/45 76 27 (gesch.)
 info@schobert-druck.de
2. Schriftführerin: Rast, Monika  
 Franziska-Barbara-Str. 18 
 91452 Wilhermsdorf 
  Tel:   0 91 02/99 99 83
 Fax:  0 91 02/99 99 85
 monika.rast@t-online.de 

II. Beirat
Pressereferent: Dr. Schulte, Walter
 Flurstraße 1c,  
 90522 Oberasbach
 Tel.: 09 11/69 85 11
 Fax: 09 11/6 00 25 12
 Schulte-Oberasbach@t-online.de
Bläserobfrau: Schulte, Margarete 
 Anschrift wie Dr. Schulte (s.o.)
 Mobil 0174/3911023
Naturschutz- Hussong, Hans Kurt
referent: Oberfürberger Str. 91 
 90768 Fürth 
 Tel.: 09 11/72 18 38 
 Fax: 09 11/76 60 115
 Hkhussong@aol.com
Schießwesen: Kretsch, Roland
 siehe oben
Hundewesen: Wagner, Frank
 Fichtenweg 3,   
 90556  Wachendorf
 Tel.:  0 91 03/73 48 
 Fax:  0 91 03/71 48 73
 frank@wagnerwachendorf.de
Sicherheits- Dumproff, Heinrich M.
beauftragter: (siehe oben)
Ausbildungsleiter: Kretsch, Roland (s. o.)

III. Hegegemeinschaftsleiter
Hegering Fü.-N.:  Wagner, Frank (s. o.)
Hegering Fü.-Sü.:  Reichert, Erich (s. o.)
Internet-  
beauftragter: Adam, Gerhard  (s. o.) 

Bankverbindung: Sparkasse Fürth
 BLZ 762 500 00
 Konto-Nr. 270 041

Vereinslokal: Gasthaus „Zum schwarzen Bock“
 Unterschlauersbacher Hauptstr. 27
 Großhabersdorf/Unterschlauersbach
 Tel. 0 91 05 / 2 26

Auf Wunsch sind unsere Jagdhornbläser und -bläserin-
nen gerne bereit, zu besonderen Anlässen, insbesondere 
Ehrungen und Geburtstagen gegen einen Kostenbeitrag 
anzutreten.
Für Auftritte der Bläsergruppe anlässlich von Beerdigungen 
erbitten wir eine Spende.

DIE  JAGDHORNBLÄSERGRUPPE  INFORMIERT

Bitte rufen Sie uns rechtzeitig an.
Margarete Schulte, Telefon 0911/698511
Mobil 0174/3911023. 
In dringenden Fällen können Sie sich an alle Mitglieder des 
Vorstandes oder an die Beiräte wenden (siehe unten).

Vorwort

Inh. Klaus Kästel, Büchsenmachermeister
Schweinauer Hauptstr. 21, 90441 Nürnberg
Tel.: 0911 / 66 66 10,  Fax:  0911 / 66 66 20
www.waffen-kaestel.de
waffen-kaestel@waffen-kaestel.de

Meisterbetrieb zur Ausführung aller
Büchsenmacherarbeiten sowie
Sonderanfertigungen.
Einschießen Ihrer Jagdwaffen
donnerstags um 8.00 Uhr
in Worzeldorf, Schützenverein Adler
Friedrich-Overbeck-Straße

Kundenparkplätze
im Hof

P
Auf Ihren Besuch freut sich
Ihr Büchsenmachermeister

Klaus Kästel

Öffnungszeiten: Mo/Di/Mi/Fr 8.00 – 18.00 Uhr
Do 8.00 – 20.00 Uhr

www.kreisgruppe-fuerth.de

Der Aufgang der Jagd auf Bock und Schmalreh 
liegt nun schon weit zurück. Auch die Blattjagd  ist 
heuer trotz bestem Wetter unspektakulär zu Ende 
gegangen. Bevor stehen uns nun spannende herbst-
liche Gesellschaftsjagden und das lästige Jagen 
auf weibliches Wild, das einfach nach Abschuss-
plan notwendig ist. 

Das Wetter hat so manchem Jäger und wohl auch 
dem Wild „Kopfschmerzen“ bereitet. Kühle  
Regentage haben sich mit hochsommerlicher Glut-
hitze abgewechselt. In den vom Hochwasser  
betroffenen Gebieten hat auch unser Niederwild 
an den sintflutartigen Regenfällen gelitten. Der 
zweite Satz unserer Feldhasen, viele Bodenbrüter, 
aber auch so manches Rehkitz sind schlichtweg er-
trunken. 

Der Unbill der Natur – dies haben die vergangenen 
Monate gezeigt – ist mit keiner Technik beizukom-
men. 

Unbemerkt von jedweder Öffentlichkeit haben wir 
in unseren Revieren ungeachtet aller Wetterkaprio-
len viel geleistet. Das Absuchen der Wiesen mit 
unserem brauchbaren Jagdhund, um die Rehkitze 
vor dem Mähtod zu bewahren, die Bestellung un-
serer Wildäcker, die letzten Arbeiten an unseren 
Jagdeinrichtungen, das Entfernen und Kalken der 
Winterfütterungen und viele andere Arbeiten ha-
ben unseren Jagdalltag im heuer sehr spät einset-
zenden Frühjahr bestimmt. 

Mit Sorge sehen wir dem Rückgang unserer Nie-
derwildbestände zu und haben in den ein oder an-
deren Revieren feststellen müssen, dass sich die 
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intensive landwirtschaftliche Nutzung, insbeson-
dere der immer noch zunehmende Biomais- 
Anbau, nachteilig auf den Niederwildbesatz aus-
wirkt. Die letzten Wochen haben uns in den Sauen-
revieren schwer auf Trab gehalten – Elektrozäune 
stellen, Vergrämungsmassnahmen ergreifen, Ab-
fährten, Nachtansitze an bekannten Schad- 
stellen und vieles mehr haben uns die Freude an 
der Jagd vergällt. 

Wir sind aufgerufen, im Zusammenwirken mit un-
seren Landwirten die aufgezeigten Probleme bei-
derseits zufriedenstellend zu lösen.

Wir müssen in enger Zusammenarbeit jeden brach-
liegenden Ackerstreifen, der für die immer größer 
werdenden landwirtschaftlichen Maschinen nicht 
nutzbar ist, unserem Niederwild durch Einsaat von 
Wildäckern zur Verfügung stellen. Wir sollten ver-
suchen, naturbelassene Wildruhezonen zu schaf-
fen und die landwirtschaftlichen Förderprogram-
me (KULAP, Förderung von Blühstreifen, Anlage 
von Hecken und Feldgehölzen, Anlage von Schuss-
schneisen im Mais etc.) mit unseren Jagdgenossen 
auszuschöpfen.

Dies alles sind Tätigkeiten, die mit Zeit und nicht 
unerheblichem Kostenaufwand verbunden sind 
und von einer breiten Öffentlichkeit weitestgehend 
unbeachtet vonstattengehen. Wir erfüllen damit 
mehr oder weniger unbemerkt unseren gesetzli-
chen Auftrag zur Hege eines artenreichen, gesun-
den und unseren landeskulturellen Verhältnissen 
angepassten Wildbestandes. Jedoch stehen wir  
Jäger stets im Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik, 
einerseits durch eine wenig aufgeklärte Öffentlich-
keit (man denke hier nur an die breite Unkenntnis 
der Öffentlichkeit, was die behördlichen Abschuss-
planungen angeht), andererseits durch ideologisch 
verbrämte sogenannte Naturschützer.

Um die Jagd und die mit ihr in Zusammenhang 
stehenden landwirtschaftlichen Fragen auch in die 
Öffentlichkeit zu bringen, haben wir am 26.07.2013 

zu einer Podiumsdiskussion  Vertreter aller maß-
geblichen Parteien, Repräsentanten aus dem Jagd-
wesen und der Landwirtschaft eingeladen. Die Re-
sonanz dieser Veranstaltung war für unsere 
Kreisgruppe mehr als beschämend. 

Ich wünsche allen Jägerinnen und Jägern, die es 
diese Zeilen des Lesens wert gehalten haben, für 
unsere anstehenden herbstlichen Treib- und Drück-
jagden immer guten Anlauf, Augenmass beim 
Schiessen und ein kräftiges 
 
Waidmannsheil
Roland Kretsch



Die Ausbildung zur Jagdscheinprüfung in der 
Kreisgruppe ist beinahe beendet.

Vor zwei Wochen war die schriftliche Prüfung, 
die allerdings auch mit genügend auswendig ler-
nen und wenig Prüfungsangst durchaus zu beste-
hen war. Man darf bei Multiple-Choice Fragen nur 
nicht mit Nachdenken anfangen, dafür aber die 
Fragen genau lesen. Das weiß man seit der theore-
tischen Führerscheinprüfung. 

Morgen ist die mündliche Prüfung. Da ist das 
übergreifende Verständnis der sechs Sachgebiete 
gefragt: Wildtierkunde, Jagdpraxis, Recht, Hunde-
wesen, Naturschutz und Waffensachkunde werden 
im Zusammenhang geprüft.

Unsere Ausbilder haben uns letzte Woche in ei-
ner simulierten Prüfung mit typischen Fragen, die 
bei der „Mündlichen“ „gern genommen“ werden, 
nochmal richtig aufgerüttelt. Nicht, das wir das 
nicht alles schon mal gehört oder gelernt haben, 
aber wie war das nochmal mit der Altersbestim-

mung beim Schwarzwild? Woran erkennt man 
Rebhuhn-Hahn und Henne auseinander? Wodurch 
unterscheidet sich der Habicht vom Sperber? Was 
ist bei der Entenjagd zu beachten? Wie bejagt 
man Fuchs und Marder erfolgreich? Worauf ist 
bei der Jagd auf das sich immer weiter ausbreiten-
de Schwarzwild zu achten? Wildacker? Kirrung? 
Wildfolge? Ziele des Naturschutzes? Förderun-
gen? Wann-Wie- und vor Allem – WARUM!!!

„Ich weiß es“, denke ich, aber ich bring es nicht 
raus. Prüfungsangst ... wer kennt das Gefühl nicht? 
Bei manchen ist es vielleicht schon etwas länger 
her, das Gefühl aber bleibt.

Inzwischen haben wir mit einigen aktiven und 
auch pensionierten Prüfern gesprochen und als 
Jungjäger-Anwärter ist man froh und dankbar 
um die wohlwollenden, aber zugleich ernsthaften 
Ratschläge, die aus der Erfahrung hunderter Prü-
fungssituationen stammen.

Andererseits geht’s bei der Jägerprüfung nicht um 
ein Jodeldiplom. Jäger zu sein ist eine verantwor-
tungsvolle und spannende Aufgabe - und Passion! 
Wenn es uns morgen gelingt, diese Leidenschaft 
für das Große und Ganze, die wir in dem Kurs der 
Kreisgruppe bei unseren Ausbildern vermittelt be-
kommen haben, in der Prüfung – verbunden mit 
dem umfassenden Wissen wiederzugeben – dann 
werden wir die Prüfung erfolgreich ablegen und 
in zwei Wochen zur abschließenden, praktischen 
Prüfung antreten. Und dann ist es hoffentlich ge-
schafft.

Endlich.

Jungjägerausbildung ist kein Jodelkurs



Endlich?

Von wegen! Damit aus ambitionierten Jungjägern 
wirklich gute Jäger werden, brauchen wir die Er-
fahrung der alten Hasen. Erfahrung kommt be-
kanntlich von dem Begriff „erfahren“ und wird uns 
Jungjägern mit viel (Stirn- und Achsel-) Schweiß, 
durch Lernen aus Fehlern und Befolgen GUTER 
Beispiele Schritt für Schritt erworben.

Die Voraussetzung dazu ist der Respekt, dem wir 
der Natur, der Jagd und unseren weidmännischen 
Vorbildern zollen.

So wird vielleicht der erfolgreich erworbene Jagd-
schein am Ende des Kurses stehen. Die Ausbil-
dung – so sagte mir erst ein 74 jähriger Jäger tief-
sinnig – geht nie zu Ende.

Danke für die Hingabe der Ausbilder, der Geduld 
der Familie und den vielen Unterstützern, und 
nicht zuletzt Danke für die immer liebenswürdige, 
kulinarische (und moralische) Unterstützung der 
Familie Schmidt. Ohne Euch wären wir nicht so 
weit gekommen.

Und jetzt muss ich noch die Zahnformel vom 
Schwarzwild lernen ...

Florian Rast 

Geburtstagskinder

60 Jahre
Johann Singer 9. Okt.
Rolf Kimberger 8. Nov.
Klaus Dobler 13. Dez.

70 Jahre
Winfried Pohl 11. Nov.

75 Jahre
Leonhard Schilmeier 18. Dez.

80 Jahre
Lothar Kunz 2. Dez.

95 Jahre
Hans Dedi 11. Dez.

Wir gratulieren unseren 
Geburtstagskindern recht herzlich 

und wünschen Ihnen
viel Glück, Gesundheit, Gottes Segen 

und viel Waidmannsheil!



Das Multiple Choice Verfahren war damals noch 
nicht eingeführt. – Hätten Sie alles gewusst?
Frage 1: An welchem Merkmal lassen sich bei er-
legten Stockenten die Erpel im Schlichtkleid von 
den weiblichen Enten sichtbar unterscheiden?
Antwort 1: Am Spiegel

Frage 2: Nennen sie zwei Verhaltensweisen, wo-
durch der Rehbock sein Einstandsgebiet markiert!
Antwort 2: durch Lautäußerungen, durch nässen

Frage 3: Am Anschuss eines Stückes Rehwild be-
findet sich hellroter, blasiger Schweiß. Auf wel-
chen Schuss deutet das hin?
Antwort 3: Laufschuss, Leberschuss

Frage 4: In einer Jagdzeitschrift wird eine DD-
Hündin angeboten mit dem Hinweis HD-frei! Was 
bedeutet dieser Hinweis?
Antwort 4: Sie hatte noch keine Jungen

Frage 5: Welche Vogelarten gehören zu den Rauh-
fusshühnern?
Antwort 5: Rauhfußkauz, Rauhfußbussard, Fasan

Frage 6: Nennen sie eine in Bayern vorkommende 
Haarwildart, welche in Kolonien zusammen lebt.
Antwort 6: Damwild, Rotwild

Stilblüten bei der handschriftlichen Beantwortung von Prüfungsfragen

Frage 7: Nennen sie drei in Bayern vorkommende 
Haarwildarten, die derzeitig ganzjährig  geschont 
sind.
Antwort 7: Bisamratte, Maulwurf, Haselmaus

Frage 8: Was bedeutet in Schusstabellen die Ab-
kürzung Vo?
Antwort 8: Fleckschuss

Frage 9: Nennen Sie drei zum Aufbruch gehören-
de Organe des Schalenwildes, welche sich in der 
Bauchhöhle hinter dem Zwerchfell befinden.
Antwort 9: Magen – Darm – Nieren; Milz – Pan-
sen – Harnblase

Frage 10: Bei welchen Arbeiten müssen Sie Ihrem 
Hund beim schnallen die Halsung abnehmen?
Antwort 10: Verlorensuche eines bei einer Kessel-
jagd angeschossenen Hasen

Frage 11: Nennen sie zwei Krankheiten, die vom 
Wild auf den Jagdhund übertragen werden können.
Antwort 11: Maul- und Klauenseuche

Eingereicht von Herrn Zöllner, Prüfer seit 1984
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m
igung 

von 
K

orm
oranabschüssen 

erteilen. 
D

ie 
G

enehm
igungsbehörde hat beim

 V
ollzug des § 10 

W
affG

 gleichw
ohl die R

echtsposition des R
evie-

rinhabers zu beachten. Insbesondere ist bezüglich 
der Frage des zeitlichen und räum

lichen U
m

fangs 
der 

erteilten 
E

rlaubnis 
das 

Jagdausübungsrecht 
des R

evierinhabers als absolutes R
echt im

 S
inn 

von § 823 A
bs. 1 B

G
B

 zu berücksichtigen. A
us 

diesem
 G

rund hat die W
affenbehörde zur E

rtei-
lung der E

rlaubnis den Jagdausübungsberechtig-
ten des betroffenen Jagdbezirks gem

. A
rt. 41 A

bs. 
1 B

ayV
w

V
fG

 anzuhören und anschließend auch 
ihm

 gem
äß A

rt. 41 A
bs. 1 S

atz 1 B
ayV

w
V

fG
 als 

B
etroffenen die erteilte E

rlaubnis bekannt zu ge-
ben. Im

 H
inblick auf die R

echtsposition bzw
. das 

rechtlich geschützte Interesse des Jagdausübungs-
berechtigten und die B

elange des Jagdschutzes (§ 
1 A

bs. 1, § 39 A
bs. 2 N

r. 6 B
JagdG

, A
rt. 42 A

bs. 1 
B

ayJG
) kann von der A

nhörung nach A
rt. 28 A

bs. 
1 B

ayV
w

V
fG

 keinesfalls abgesehen w
erden. D

em
 

R
evierinhaber sind auch die getätigten A

bschüsse 
m

itzuteilen.

5. B
ei den sonstigen Festsetzungen w

ird unter Z
if-

fer 2.4.3 u. a. nochm
als darauf hingew

iesen, dass 
die A

bschüsse, außer im
 Fall von 2.2., nur von ei-

ner zur Jagdausübung befugten Person durchge-
führt w

erden dürfen.

W
affenrechtliche V

oraussetzungen
D

ie w
affenrechtlichen V

oraussetzungen regeln die 
§§ 4, 7, 8 und 10 im

 W
affengesetz (W

affG
) vom

 
11. O

ktober 2002 (B
G

B
l. I S

. 3970, 4592; 2003 I 
S

. 1957), zuletzt geändert durch A
rtikel 3 A

bsatz 5 
des G

esetzes vom
 17. Juli 2009 (B

G
B

l. I S
. 2062).

 § 4 V
oraussetzungen für eine E

rlaubnis
(1)  E

ine E
rlaubnis setzt voraus, dass der A

ntrag-
steller
1.  das 18. L

ebensjahr vollendet hat (§ 2 A
bs. 1),

2.  die erforderliche Z
uverlässigkeit (§ 5) und per-

sönliche E
ignung (§ 6) besitzt,

3.  die erforderliche S
achkunde nachgew

iesen hat 
(§ 7),

4.  ein B
edürfnis nachgew

iesen hat (§ 8) und
5.  bei der B

eantragung eines W
affenscheins oder ei-

ner 
Schießerlaubnis 

eine 
V

ersicherung 
gegen 

H
aftpflicht in H

öhe von 1 M
illion E

uro - pauschal 
für Personen- und Sachschäden - nachw

eist.

(2)  D
ie E

rlaubnis zum
 E

rw
erb, B

esitz, F
ühren 

oder S
chießen kann versagt w

erden, w
enn der A

n-
tragsteller seinen gew

öhnlichen A
ufenthalt nicht 

seit m
indestens fünf Jahren im

 G
eltungsbereich 

dieses G
esetzes hat.

(3)  D
ie zuständige B

ehörde hat die Inhaber von 
w

affenrechtlichen E
rlaubnissen in regelm

äßigen 
A

bständen, m
indestens jedoch nach A

blauf von 
drei Jahren, erneut auf ihre Z

uverlässigkeit und 
ihre persönliche E

ignung zu prüfen sow
ie in den 

F
ällen des A

bsatzes 1 N
r. 5 sich das V

orliegen ei-
ner V

ersicherung gegen H
aftpfl

icht nachw
eisen zu 

lassen.

(4)  D
ie zuständige B

ehörde hat drei Jahre nach 
E

rteilung der ersten w
affenrechtlichen E

rlaubnis 
das Fortbestehen des B

edürfnisses zu prüfen. D
ies 

kann im
 R

ahm
en der P

rüfung nach A
bsatz 3 erfol-

gen. D
ie zuständige B

ehörde kann auch nach A
b-

lauf des in S
atz 1 genannten Z

eitraum
s das Fortbe-

stehen des B
edürfnisses prüfen.

§ 7 Sachkunde
(1)  D

en N
achw

eis der S
achkunde hat erbracht, 

w
er eine P

rüfung bei der dafür bestim
m

ten S
telle 

bestanden hat oder seine S
achkunde durch eine 

T
ätigkeit oder A

usbildung nachw
eist.

( 2)  D
as B

undesm
inisterium

 des Innern w
ird er-

m
ächtigt, durch R

echtsverordnung m
it Z

ustim
m

ung 
des B

undesrates V
orschriften über die A

nforderun-
gen an die w

affentechnischen und w
affenrechtlichen 

K
enntnisse, über die Prüfung und das Prüfungsver-

fahren einschließlich der E
rrichtung von Prüfungs-

ausschüssen sow
ie über den anderw

eitigen N
ach-

w
eis der Sachkunde zu erlassen.

§ 8 B
edürfnis, allgem

eine G
rundsätze

D
er 

N
achw

eis 
eines 

B
edürfnisses 

ist 
erbracht, 

w
enn gegenüber den B

elangen der öffentlichen S
i-

cherheit oder O
rdnung

1. besonders 
anzuerkennende 

persönliche 
oder 

w
irtschaftliche 

Interessen, 
vor 

allem
 

als 
Jäger, 

S
portschütze, B

rauchtum
sschütze, W

affen- oder 
M

unitionssam
m

ler, W
affen- oder M

unitionssach-
verständiger, gefährdete Person, als W

affenherstel-
ler oder -händler oder als B

ew
achungsunterneh-

m
er, und

2.  die G
eeignetheit und E

rforderlichkeit der W
af-

fen 
oder 

M
unition 

für 
den 

beantragten 
Z

w
eck 

glaubhaft gem
acht sind.

§ 10 E
rteilung von E

rlaubnissen zum
 E

rw
erb, 

B
esitz, F

ühren und Schießen
(1)  D

ie E
rlaubnis zum

 E
rw

erb und B
esitz von 

W
affen w

ird durch eine W
affenbesitzkarte oder 

durch E
intragung in eine bereits vorhandene W

af-
fenbesitzkarte erteilt. F

ür die E
rteilung einer E

r-
laubnis für S

chussw
affen sind A

rt, A
nzahl und K

a-
liber der S

chussw
affen anzugeben. D

ie E
rlaubnis 

zum
 E

rw
erb einer W

affe gilt für die D
auer eines 

Jahres, die E
rlaubnis zum

 B
esitz w

ird in der R
egel 

unbefristet erteilt.

(1a) W
er eine W

affe aufgrund einer E
rlaubnis nach 

A
bsatz 1 S

atz 1 erw
irbt, hat binnen zw

ei W
ochen 

der zuständigen B
ehörde unter B

enennung von 
N

am
e und A

nschrift des Ü
berlassenden den E

r-
w

erb schriftlich anzuzeigen und seine W
affenbe-

sitzkarte zur E
intragung des E

rw
erbs vorzulegen.

(2)  E
ine W

affenbesitzkarte über S
chussw

affen, 
die m

ehrere Personen besitzen, kann auf diese Per-
sonen ausgestellt w

erden. E
ine W

affenbesitzkarte 
kann auch einem

 schießsportlichen V
erein oder ei-

ner jagdlichen V
ereinigung als juristischer Person 

erteilt w
erden. S

ie ist m
it der A

ufl
age zu verbin-

den, dass der V
erein der B

ehörde vor Inbesitznah-
m

e von V
ereinsw

affen unbeschadet des V
orliegens 

der V
oraussetzung des § 4 A

bs. 1 N
r. 5 eine verant-

w
ortliche Person zu benennen hat, für die die V

or-
aussetzungen nach § 4 A

bs. 1 N
r. 1 bis 3 nachge-

w
iesen sind; diese benannte Person m

uss nicht 
vertretungsberechtigtes O

rgan des V
ereins sein. 

S
cheidet die benannte verantw

ortliche Person aus 
dem

 V
erein aus oder liegen in ihrer Person nicht 

m
ehr alle V

oraussetzungen nach § 4 A
bs. 1 N

r. 1 
bis 3 vor, so ist der V

erein verpfl
ichtet, dies unver-

züglich der zuständigen B
ehörde m

itzuteilen. B
e-

nennt der V
erein nicht innerhalb von zw

ei W
ochen 

eine neue verantw
ortliche Person, für die die V

or-
aussetzungen nach § 4 A

bs. 1 N
r. 1 bis 3 nachge-

w
iesen w

erden, so ist die dem
 V

erein erteilte W
af-

fenbesitzerlaubnis zu w
iderrufen und die W

affen- 
besitzkarte zurückzugeben.

(3)  D
ie E

rlaubnis zum
 E

rw
erb und B

esitz von M
u-

nition w
ird durch E

intragung in eine W
affenbesitz-

karte für die darin eingetragenen S
chussw

affen 
erteilt. In den übrigen F

ällen w
ird die E

rlaubnis 
durch einen M

unitionserw
erbsschein für eine be-

stim
m

te M
unitionsart erteilt; sie ist für den E

rw
erb 

der M
unition auf die D

auer von sechs Jahren zu 
befristen und gilt für den B

esitz der M
unition un-

befristet. D
ie E

rlaubnis zum
 nicht gew

erblichen 
L

aden von M
unition im

 S
inne des S

prengstoffge-
setzes gilt auch als E

rlaubnis zum
 E

rw
erb und B

e-
sitz dieser M

unition. N
ach A

blauf der G
ültigkeit 

des E
rlaubnisdokum

ents gilt die E
rlaubnis für den 

B
esitz dieser M

unition für die D
auer von sechs 

M
onaten fort.

(4)  D
ie E

rlaubnis zum
 F

ühren einer W
affe w

ird 
durch einen W

affenschein erteilt. E
ine E

rlaubnis 
nach S

atz 1 zum
 F

ühren von S
chussw

affen w
ird 

für bestim
m

te S
chussw

affen auf höchstens drei 
Jahre erteilt; die G

eltungsdauer kann zw
eim

al um
 

höchstens je drei Jahre verlängert w
erden, sie ist 

kürzer zu bem
essen, w

enn nur ein vorübergehen-

D
ie 

B
innenlandrasse 

des 
K

orm
orans 

(P
halacrocorax 

carbo sinensis) – Foto: S
tem

m
er

K
orm

orankolonie im
 T

iergarten N
ürnberg

Foto: D
r. D

ieter P
iw

ernetz
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· KREISGRUPPEN-TELEGRAMM · KREISGRUPPEN-TELEGRAMM ·

Wir gratulieren zur bestandenen Verbands-
schweißprüfung:
Waldemar Schneider mit „Astor v. d. Leithen“, 
Deutsch-Drahthaar, und Roland Kretsch mit „Xara 
v. Angelfeld“, Labrador Retriever.
Beide Gespanne haben die sehr anspruchsvolle 
Prüfung (1000 m, wechselnder Bewuchs, geschlän-
gelter Verlauf, 3 rechtwinklige Haken, Stehzeit  >20 
Std.) im 1. Preis bestanden!

STOP

Wir gratulieren Werner Hetterich  für 45 Jahre Jagen 
in Burgfarrnbach und zum 50. Jahresjagdschein!
Wir wünschen vor allem Gesundheit und weiterhin 
Waidmannsheil!

STOP

Gebrauchtwaffen – Börse:
1 Doppelflinte 12/70 (Frankonia),
1 Repetierbüchse 98K, Kal. 8x57 IS (Frankonia)
1 Bockbüchsflinte „Brünner Tatra“ (12/70, 7x65R)
1 KK-Gewehr (Fa. Anschütz)
Näheres bei Ulrich Kunze, Tel. 0911/609187

STOP

Jagdhornbläser bei Eröffnung der Karpfensaison
Umrahmt vom Bläsercorps unserer Kreisgruppe 
wurde am 22. 8. in Hirschneuses die Karpfensaison
eröffnet. Dazu waren der Einladung  des Vorsitzen-
den des Fischerzeigerringes Mfr., unserem Mitglied
Günter Gabsteiger, zahlreiche hochkarätige Politi-
ker gefolgt: Der Bay. Finanzminister Dr. Söder,  Re-
gierungspräsident Dr. Bauer, Bezirkstagspräsident 
Bartsch, Landrat Diessl, zahlreiche Abgeordnete 
und Bürgermeister sowie der  Regierungsbezirks-
vorsitzende des BJV, Jürgen Weißmann. G. Gabstei-
ger wies besonders auf den Schulterschluss von 
Jägerschaft und Teichwirten hin, v.a. hinsichtlich 
der Bejagung von Graureiher und Kormoran.

Nach erfolgreichem Abfischen wurden die Karpfen 
(die übrigens von unserem Mitglied Werner Fliehr 
stammten) anschließend im Gasthaus Hufnagel in 
Hirschneuses verspeist, wobei die vorzügliche Zu-
bereitung extra erwähnt werden soll!

STOP

Wir gratulieren zur bestandenen Jägerprüfung:           
Sebastian Ax, Philipp Melchior, Tobias Götz, Thomas 
Kloos, Matthias Marschig, Michael Tillmann, Ana-
toli Ananin, Werner Lierhammer, Benjamin König, 
Florian Rast.
Besonderer Dank an alle Ausbilder für ihren nim-
mermüden Einsatz!

STOP

Greifvogelausstellung
Am 28.9. wurde von Landrat Diessl und dem Bläser-
corps („Hornruf der Falkner“) in der Cadolzburg die 
Greifvogelausstellung „Krumme Schnäbel – spitze 
Krallen“ eröffnet. Der langjährige 1. Vorsitzende 
des Landesverbandes Bayern des Deutschen Falken-
ordens, Kurt Hussong, und Falknermeister Werner 
Kippes haben anschließend einem breiten Publikum 
die beeindruckende Ausstellung mit bekannten und 
weniger bekannten Greifen präsentiert.
Die Ausstellung ist noch bis ins nächste Frühjahr 
zu besichtigen und sehr zu empfehlen!
Red.



Podiumsdiskussion – eine Schande für die Fürther Jägerschaft

  Büchse Flinte gesamt
  1. Hittinger 99 125 224
  2. R. Biegl 95 125 220
  3. W. Herbert 96 115 211 
  4. Meier 99 110 209
  5. M. Peipp 90 105 195
  6. B. Schäfer 96 85 181
  7. L. Kunz 93 85 178
  8. Reichmacher 99 75 174
  8. H. Dumproff 99 75 174
  9. S. Kupus 91 80 171
10. H. Peipp 95 60 155 + 10 

    Alterspunkte 
    165

11. M. Herbert 97 65 162
12. Schönberger 95 65 160
13. Gauer 92 60 152
14. J. Linzmeier 99 50 149
15. D. Reichert 88 60 148
16. K. Schmidt 88 45 133
17. G. Vogel 97 35 132
18. Sommerschuh 92 35 127
19. Heidel 97 –   97

Im letzten Heft hat sich leider der 
Fehlerteufel eingeschlichen!

Hier die richtige Ergebnisliste des 
DJV-Nadel- und Pokalschießens der 

Hegegemeinschaft Fürth-Süd in Amerdingen

Am 26.07.2013 haben wir im Saal der Vereins-
gaststätte Unterschlauersbach die in der Ausgabe 
2 unserer Grünen Blätter angekündigte Podiums-
diskussion durchgeführt. Auf die zur Diskussion 
gestellten Punkte aus den Bereichen „Jagd und 
Landwirtschaft“ sei hingewiesen.
Nach erheblichem Organisationsaufwand ist es uns 
gelungen, das Podium der Diskussionsteilnehmer 
hochkarätig zu besetzen. Es diskutierten:
Herr Dr. Dieter Piwernetz, Wildbiologe und Mit-
glied des BJV-Landesausschusses, 
Herr Hans Herold, Landtagsabgeordneter der CSU
Herr Jürgen Weißmann, BJV-Präsidiumsmitglied 
und Regierungsbezirksvorsitzender von Mittel-
franken,
Herr Siegfried Tiefel, Obmann des Bauernverbandes
und Herr A. Lessmann, Leiter des Sachgebiets 
Naturschutz beim Landratsamt Fürth.
Weiter sind unserer Einladung die CSU-Landtags-
abgeordnete Petra Guttenberger, Herr Forstdirektor 
Dumpert, einige Vorsitzende benachbarter Vereine 
und einige Jagdvorstände sowie Mitglieder des 
Bauernverbandes gefolgt.
Obschon in der Ausgabe 2 der Grünen Blätter 
fast inständig gebeten wurde, dieser Öffentlich-
keitsveranstaltung durch rege Teilnahme einen 
angemessenen Rahmen zu verleihen, haben sich 
nur knapp 20 Mitglieder unserer Kreisgruppe (von 
der starken Bläsergruppe und einigen Jungjäger-
Kursteilnehmern abgesehen) zu dieser letztendlich 
hochinteressanten Veranstaltung eingefunden.
Es ist eine Schande, wenn wir insbesondere gegen-
über unseren Vertretern aus Politik und Jagdwesen 
aufzeigen, dass seitens der Jägerschaft an den zur 
Diskussion gestellten Themen offenkundig nur 
äußerst geringes Interesse gezeigt wird.
Für unsere Diskussionsteilnehmer war der Eindruck, 
den der gähnend leere Saal in Unterschlauersbach 
hinterlassen hat, beschämend, obschon sich alle 
Diskutanten äußerst intensiv auf die zur Diskussion 
gestellten Themenkreise vorbereitet haben. Dies 
gilt insbesondere für den CSU-Abgeordneten Hans 
Herold, der sich zu allen angeschnittenen Fragen als 
äußerst kundiger und gut informierter Gesprächs-
teilnehmer darstellte. Überzeugend hat auch der 
Fachbiologe Herr Dr. Piwernetz es verstanden, alle 
Themenkreise umspannend zu beleuchten. Der 
Regierungsbezirksvorsitzende Weißmann konnte 
zu allen Punkten aus jagdlicher Sicht klare Stand-

punkte vortragen. Das gleiche gilt für den Vertreter 
des Bauernverbandes Herrn Tiefel ebenso wie Herrn 
Lessmann, der vielfach betonte, dass Jagd und Na-
turschutz keinen Gegensätze darstellen, sondern als 
Ganzes, wie es auch Herr Dr. Piwernetz in seinen 
rhetorisch glänzend formulierten Beiträgen betont 
hat, zu sehen sind.
Ich bitte um Verständnis, dass ich die Aussagen der 
Diskussionsteilnehmer zu den einzelnen Punkten 
an dieser Stelle nicht wiedergeben will, weil ich 
aufgrund des traurigen Bildes, den der leere Saal 
hinterlassen hat, zu der Überzeugung gelangt bin, 
dass dies jedenfalls die Mehrzahl unserer Mitglieder 
überhaupt nicht interessiert.
Wir müssen uns überlegen, was wir in Bezug auf 
Öffentlichkeitsarbeit überhaupt noch tun sollen, um 
unsere Mitglieder zu aktivieren.

Gez. Roland Kretsch



Einladung zum Hubertusgottesdienst

Auch in diesem Jahr laden die Jagdhornbläser wieder alle Mitglieder und deren
Familien sowie Freunde zum Hubertusgottesdienst ein.

Wir werden in diesem Jahr 2 Hubertusmessen blasen, und zwar am:

Samstag, 9.11.13 um 19 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche in Stein-Deutenbach, 
Schillerstraße, mit Pfarrer Redlingshöfer

Anschließend treffen wir uns zum gemütlichen Beisammensein im Winzerhof Weinstuben Gerasmühle

Sonntag, 10.11.13 um 10 Uhr in der St. Johannis-Kirche in Burgfarrnbach,                 
Würzburger Straße, mit Pfarrer Pülschen

Den Schmuck für die Kirchenbänke machen wie jedes Jahr die Jagdhornbläser.
Wir wären aber sehr dankbar, wenn uns die Revierinhaber bzw. die jeweiligen Jäger aus diesen  

Pfarrgemeinden für die sonstige Ausschmückung der Kirche mit Bäumen und herbstlichen Sträuchern 
behilflich sein könnten. Dies soll am Vormittag des Samstag geschehen.  

Jäger, die uns dabei unterstützen wollen, möchten sich bitte rechtzeitig mit Margarete Schulte 
– Telefon 0174/3911023 – in Verbindung setzen.

Wir Jagdhornbläser würden uns sehr freuen über zahlreichen Besuch.

M. Schulte



Hundeführerlehrgang 2013

In diesem Jahr meldeten sich 11 HundeführerIn-
nen mit ihren Hunden zum Hundeführerlehrgang 
bei der Kreisgruppe Fürth an. 
Am 19.07.2013 fand die Abschlussprüfung des 
Grundkurses statt, die alle FührerInnen mit ihren 
Hunden erfolgreich absolvierten. 

Es wurden folgende Ergebnisse im Einzelnen erzielt:
1. Stefanie Ludwig mit Sky-Line‘s red Arwen Cwen   
 NSDTR     80 P.   I. Preis
2. Alida Wallenstätter mit  Gamma von Klein Hehlen        
 RHT          80 P.     I. Preis 
3. Jürgen Straube mit Niki vom Bründlfeld   
 DD             80 P.   I.  Preis
4. Caroline Tiefel mit Cassy vom Jungholz               
 RHT           78 P.  I. Preis
5. André Mackeldey mit Biene vom Brigittenhof              
 RHT           78 P.  I. Preis
6. Richard Wagner mit Rike von der Riedleite
 DL              77 P. I. Preis
7. Hans Wich mit Ringo vom Altmühltal    
 PRT            77 P.   I. Preis
8. Joseph Landvogt mit Kuno II vom Rödlberg  
 DD  67 P.    II. Preis
9. Ernst Scheiderer mit Charly vom Kappelbuck  
 RHT 65 P.     II. Preis
10. Markus Schott mit Chestnut Hunters Lennox  
 L                  62 P.    II. Preis     

Marcus Rauch absolvierte mit seinem DD Kliff 
vom Kapellenhof wegen Terminschwierigkeiten 
einen Tag später ebenso erfolgreich die Prüfung 
für den Grundkurs.
Die Brauchbarkeitsprüfung fand am 31.08.2013 in 
den Revieren Oberreichenbach, Hirschneuses und 
Kreben statt. 
Durch die spätere Terminlegung der Jägerprüfung 
war den diesjährigen Teilnehmern des Jungjäger-
kurses die Möglichkeit geboten, die Brauchbar-
keitsprüfung in ihren einzelnen Fächern nicht nur 
in der Theorie, sondern seit langer Zeit einmal 
wieder in der Praxis aktiv zu begleiten. So konnten 
sie selbst miterleben, welche Ergebnisse im Fol-
genden erzielt wurden:

8 Kursteilnehmer stellten sich der Prüfungsan-
forderung:
„Allgemein brauchbar zur Nachsuche auf Nie-
derwild und Schalenwild“
1.  Jürgen Straube mit Niki vom Bründlfeld  
 DD     100 P.   I. Preis
2.  André Mackeldey mit Biene vom Brigittenhof  
 RHT     100 P.    I. Preis
3.  Stefanie Ludwig mit Sky-Line´s red Arwen Cwen   
 NSDTR     93 P.     I. Preis
4.  Richard Wagner mit Rike von der Riedleite                    
 DL 90 P.    I. Preis

Hundeführerlehrgang 2013



Nach harmonischen Prüfungstagen, die nur gelin-
gen konnten, weil sich eine Reihe von Verbands-
richtern und erfahrenen Hundeführern als Prüfer 
zur Verfügung stellten, werden die Prüfungsteil-
nehmer am Lehrgangsabschlussabend ihre Urkun-
den in Empfang nehmen können. 

Den Wanderpreis erhält in diesem Jahr Jürgen Strau-
be  mit seiner DD Hündin „Niki vom Bründlfeld“. 

Besonders erwähnenswert ist die tatkräftige Unter-
stützung und Hilfe der Ausbildung durch Erika 
und Waldemar Schneider, Hans-Werner Bodem, 
Markus Winderl und  Kay Kilau.

Unser ganz besonderer Dank gilt  Frau Erika und 
Herrn  Waldemar Schneider für die Bereitstellung 
ihres Reviers, die dort Übungsfährten zur Vorbe-
reitung der Schweißarbeit am Vorabend legten und 
am nächsten Tag mit den FührerInnen als Fährten-
kundige zusammen mit Markus Winderl auch ar-
beiteten. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir im 
kommenden Jahr wieder mit deren Unterstützung 
rechnen könnten.

Weiterhin gilt unser besonderer Dank den Päch-
tern der Reviere Oberreichenbach, Hirschneuses 
und Kreben, die es uns auch in diesem Jahr wie-
der ermöglichten, die Ausbildung sowie die Prü-
fung in ihren Revieren abzuhalten. 

Ohne diese Gönner wäre die Hundearbeit nicht 
möglich. 

Stefanie und Frank Wagner

5.  Marcus Rauch mit Kliff vom Kapellenhof  
 DD       87 P.  I. Preis
6.  Markus Schott mit Chestnut Hunters Lennox            
 L         78 P.  II. Preis
7.  Alida Wallenstätter mit  Gamma von Klein Hehlen          
 RHT      77 P.      II. Preis
8.  Ernst Scheiderer mit Charly vom Kappelbuck  
 RHT    75 P.     II. Preis

Da gemäß Prüfungsordnung bei Punktegleichheit 
dem jüngeren Hund der Vorrang zu geben ist, war 
mit hauchdünnen 28 !!! Lebenstagen Unterschied 
die DD-Hündin in der Beurteilung vor die großar-
tige und mit allem Respekt zu honorierende Leis-
tung der Rauhhaardackelhündin getreten.

4 Kursteilnehmer stellten sich der Prüfungsan-
forderung:
„Brauchbar nur zur Nachsuche auf Schalen-
wild“, wovon 2 Gastführer sich unserer Prü-
fung angeschlossen haben.
1.  Joseph Landvogt mit Kuno II vom Rödlberg  
 DD  39 P.    I. Preis
2.  Caroline Tiefel mit Cassy vom Jungholz               
 RHT     34 P.    I. Preis

sowie unsere beiden Gäste 

3.  Marion Schnitzenbaumer mit Anna von der Haidloh         
 BR  39 P. I. Preis           
4. Michael Schafferhaus mit Conan von der Raffelsley      
 TIBR         39 P.    I. Preis

Alle bestanden: Gute Laune bei der Brauchbarkeitsprüfung 2013



Bürobedarf e.K. 
Ihr zuverlässiger Partner fürs Büro

Hans-Bornkessel-Straße 15,  90763 Fürth
Telefon (09 11) 70 90 00,  Telefax 70 71 70

DUMPROFF

Termine für die Hegegemeinschaft Fürth-Süd Bibertgrund 2013

03. Oktober Bronnamberg Dr. Hesse Tel. 0911/691443
  R. Schöpf Tel. 0911/6999590

07. November Roßtal Dr. Walter Schwarz Tel. 09127/9772

05. Dezember Buchschwabach (Weihnachtsfeier) H. Peipp Tel. 09127/8873

Die Hegegemeinschaftsabende finden jeweils am 1. Donnerstag im Monat statt.
Jagdgäste und Partner sind herzlich willkommen.

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE

JÄGERSTAMMTISCHE

Termine für das 4. Quartal 2013
Stammtisch jeweils am 3. Dienstag jeden 
Monats, um 19.30 Uhr, im Vereinslokal „Zum 
Schwarzen Bock“ in Unterschlauersbach.

Dienstag, 15.10.  Stammtisch

Dienstag, 19.11. Stammtisch

Dienstag, 17.12.  Stammtisch

BITTE VORMERKEN: 
Die nächste Jahreshauptversammlung 

mit Trophäenschau 
findet am 9. Mai 2014 statt

Liebe Mitglieder,
wir bitten um Bekanntgabe eurer E-Mail-Adresse, 
damit wir euch wichtige und kurzfristige Informa-
tionen schnellstmöglich zukommen lassen können.

Die Vorstandschaft

Dienstag, 5. 11. 2013, 19.30 Uhr
Dienstag, 19. 11. 2013, 19.30 Uhr

Eine Jahresabschlussfeier 
findet mangels Interesse der 
Mitglieder NICHT statt!                   Allen Mitgliedern der Kreisgruppe 

     Fürth und Ihren Familien 
wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest 
und im kommenden Jahr viel Waidmannsheil.

Die Vorstandschaft 


